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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Gabriele Triebel, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Kerstin Celina, Andreas Krahl, Sanne Kurz, Eva Lettenbauer, Julia 
Post, Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger, Benjamin Adjei und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für eine starke Demokratie: Empowerment von Lehrkräften und Schulen in ihrem 
demokratischen Auftrag 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen an den Schulen umzuset-
zen bzw. Folgendes sicherzustellen: 

─ Auflegen einer Fortbildungsoffensive für Lehrkräfte aller Schulfächer zu Politischer 
Bildung, speziell zum Beutelsbacher Konsens. 

─ Verankern von verbindlichen Modulen zu Politischer Bildung in der Lehrkräfteaus-
bildung für alle Schularten. 

─ Die Zusicherung der vollständigen Unterstützung vonseiten des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus für Personen, die sich in allen schulischen Bereichen – sei 
es im Unterricht, in Arbeitsgemeinschaften, bei Schulaufführungen oder Projekten – 
aktiv für demokratische Werte einsetzen und sich gegen jede Art von gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit stark machen. 

─ Ziel soll es sein, dass zum Gesamtkonzept der Verfassungsviertelstunde auch Pra-
xismodule gehören. Für diese bietet es sich an, dass Lehrkräfte mit externen Part-
nerinnen und Partnern zusammenarbeiten. Dafür sollen extra Budgets gewährt wer-
den. 

 

 

Begründung: 

Schulen sollen als Foren der demokratischen Auseinandersetzung dienen, insbeson-
dere in einer Zeit, in der die Demokratie selbst durch zunehmende Feindseligkeiten und 
Angriffe bedroht ist. Es wird jedoch immer öfter berichtet, dass Schulgemeinschaf-
ten – Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern –, die sich für demokratische 
Werte, eine von Demokratie geprägte Schulkultur und einen respektvollen Umgang mit-
einander stark machen, mit menschenverachtenden und antidemokratischen Aussagen 
und Handlungen konfrontiert sind. Diese Situation ist inakzeptabel. Diejenigen, die sich 
mutig für diese wichtigen Werte einsetzen, fühlen sich oft unzureichend unterstützt. 
Manchmal werden sie sogar unter dem Deckmantel eines angeblichen Neutralitäts-  
oder Mäßigungsgebots in ihren Bemühungen gebremst. Zudem gibt es Lehrkräfte, die 
sich unsicher sind, was das Neutralitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses genau 
heißt und trauen sich deshalb nicht, sich gegen menschenfeindliche Aussagen klar zu 
positionieren.  

Ein klares Signal ist notwendig, um Lehrkräften zu bestätigen, dass es korrekt und wich-
tig ist, die Werte der Demokratie aktiv zu unterstützen. Durch fehlende klare Richtlinien 
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und Unterstützung in Fragen der Neutralität, des Beutelsbacher Konsenses und der 
Mäßigung, die eine eigenständige Recherche erforderlich machen, entsteht eine Unsi-
cherheit, die gerade in diesen herausfordernden Zeiten untragbar ist. Dies führt zu Ver-
unsicherungen unter den Lehrkräften, deren Rolle es gerade ist, für demokratische 
Werte einzustehen, nicht Neutralität zu wahren. Eine breit angelegte Fortbildungsoffen-
sive würde hier helfen. Zudem beruht die Annahme, Lehrkräfte müssten in ihrem Beruf 
neutral sein, auf einem Missverständnis. Oft wird die Freiheit der Meinungsäußerung im 
öffentlichen Raum mit der im Klassenraum verwechselt. Prof. Dr. Michael Wrase, Pro-
fessor für Öffentliches Recht mit den Schwerpunkten Sozial- und Bildungsrecht an der 
Stiftung Universität Hildesheim und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB), schreibt dazu auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung: 

„Ein Gebot vollständiger politischer Neutralität von Lehrer*innen (oder auch anderen 
pädagogisch Mitarbeitenden) in der Schule gibt es nicht. Der Rechtswissenschaftler 
Joachim Wieland spricht mit Recht von einem „Mythos“. Im Beamtenrecht verankert ist 
vielmehr der Grundsatz, dass Beamt*innen „bei politischer Betätigung diejenige Mäßi-
gung und Zurückhaltung zu wahren [haben], die sich aus ihrer Stellung gegenüber der 
Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt“ (§ 33 Abs. 2 
Beamtenstatusgesetz, BeamtStG). Dieses Gebot gilt in gleicher Weise für angestellte 
Lehrpersonen (Vgl. Bundesarbeitsgericht (Anm. 6), S. 2889).“ 

Im Moment arbeitet die Staatsregierung an einer Reform der Lehrkräfteausbildung. Das 
ist die Möglichkeit, die Ausbildung so zu gestaltet, dass alle angehenden Lehrkräfte mit 
den Grundlagen der Politischen Bildung vertraut werden und sich insbesondere mit der 
Bedeutung der drei Schlagworte des Beutelsbacher Konsenses „Kontroversitätsgebot“, 
„Schülerinnen- und Schülerorientierung“ und dem „Überwältigungsverbot“ für den 
Schulalltag aktiv auseinandersetzen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Gabriele Triebel 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 19/565 

Für eine starke Demokratie: Empowerment von Lehrkräften und Schulen in ih-
rem demokratischen Auftrag 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Gabriele Triebel 
Mitberichterstatter: Kristan Freiherr von Waldenfels 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus federführend zuge-
wiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 7. Sitzung am  
14. März 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Ute Eiling-Hütig 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Gabriele Triebel, 
Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Kerstin Celina, Andreas Krahl, Sanne Kurz, Eva 
Lettenbauer, Julia Post, Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger, Benjamin Adjei 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/565, 19/1799 

Für eine starke Demokratie: Empowerment von Lehrkräften und Schulen in ihrem 
demokratischen Auftrag 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Wir haben vor der Mittagspause noch einen kur-

zen Tagesordnungspunkt abzuwickeln, den Tagesordnungspunkt 5:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, anschließend eine Europaangelegenheit und 

Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die 

SPD-Fraktion, die Fraktionen von FREIEN WÄHLERN und CSU und die AfD-Fraktion. 

Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Enthaltungen? – Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.

Wir kommen zur Mittagspause und beginnen wieder um 13:10 Uhr.

(Unterbrechung von 12:42 bis 13:13 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir nehmen die Sitzung nach der Mittagspause wie-

der auf. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Bevor wir in den Tagesordnungs-

punkt 6 einsteigen, gebe ich noch die Ergebnisse der vorhin durchgeführten Wahlen 

eines Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags sowie eines Schriftführers bekannt.

Ich komme zunächst zur Wahl eines Vizepräsidenten – Tagesordnungspunkt 3: Ge-

wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der 

Ermittlung der erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An 

der Wahl haben sich 160 Abgeordnete beteiligt. Es war keine Stimme ungültig. Auf 
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Herrn Abgeordneten Benjamin Nolte entfielen 28 Ja-Stimmen und 129 Nein-Stimmen. 

Der Stimme enthalten haben sich 3 Abgeordnete. Damit hat der Abgeordnete Benja-

min Nolte nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht.

Nun gebe ich das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Schriftführers des 

Bayerischen Landtags – Tagesordnungspunkt 4 – bekannt: Auch hier ist gewählt, wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der 

erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 

164 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig war 1 Stimme. Auf Herrn Abgeordneten Os-

kar Atzinger entfielen 26 Ja-Stimmen und 134 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten 

haben sich 3 Abgeordnete. Damit ist Herr Abgeordneter Oskar Atzinger nicht mit der 

erforderlichen Mehrheit der Stimmen gewählt. Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 sind 

damit erledigt.
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